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Leitfaden der IT-Recht Kanzlei (www.it-recht-kanzlei.de) und des TÜV SÜD s@fer-shopping 

Gütesiegels für Onlineshops zur Buttonlösung 

 

Machen Sie Ihren Onlineshop fit bis zum 01.08.2012! 
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I. Die Gesetzesänderung 

Die wohl gravierendste gesetzliche Änderung für den E-Commerce seit der Einführung des 

Fernabsatzwiderrufrechts steht ins Haus: Spätestens bis zum 01.08.2012 müssen Onlinehändler, die 

über ihren Onlineshop (auch) an Verbraucher verkaufen, die Vorgaben der Buttonlösung umgesetzt 

haben. 

 

Die neuen gesetzlichen Vorgaben umfassen dabei zwei wesentliche Punkte: 

 

 Die Erfüllung erweiterter Informationspflichten 

 Die Gestaltung der die Bestellung auslösenden Schaltfläche („Button“) 

Sowohl die erweiterten Pflichtinformationen, als auch der „Button“ sind auf der finalen Seite des 
Bestellablaufs darzustellen, auf der der Verbraucher seine Bestellung an den Unternehmer abschickt. 
Die notwendigen Änderungen für Onlinehändler beschränken sich damit auf die Anpassung eben 
dieser finalen Bestellseite. 
 
Daneben können ggf. noch kleinere begriffliche Anpassungen in den AGB und der Beschreibung des 
Bestellablaufs notwendig sein, etwa die Anpassung der AGB hinsichtlich der neuen Bezeichnung des 
„Buttons“. 
 
Folgen bei Nichtumsetzung oder zu später Umsetzung der Vorgaben: 
 
Wer als Onlinehändler die neuen Anforderungen nicht bis zum 01.08.2012 umgesetzt hat, 
handelt in jedem Falle wettbewerbswidrig. Ist dabei auch die Beschriftung des „Buttons“ 
fehlerhaft, kommt zudem mit dem Verbraucher kein Vertrag zustande. 
 
 

1. Pflichtinformationen auf der finalen Bestellseite 

Den größten Aufwand dürfte die Umsetzung der erweiterten Informationspflichten darstellen. 
Folgende Informationen müssen dem Verbraucher künftig klar und verständlich, d.h. deutlich 
formuliert und ohne ablenkende Zusätze sowie in hervorgehobener Weise mitgeteilt werden: 
 

a) Eine Darstellung der markanten Produktmerkmale („die wesentlichen Merkmale der 

Ware oder Dienstleistung“) 

b) Die Angabe der Mindestlaufzeit von Verträgen („die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn 

dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat“) 

c) Die Angabe des Gesamtpreises („den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung 

einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den 

Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden 

kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des 

Preises ermöglicht“) 

d) Die Angabe zusätzlich anfallender Versandkosten und sonstiger Zusatzkosten 

(„gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie einen Hinweis 

auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt 

oder von ihm in Rechnung gestellt werden“) 

Auf der folgenden Musterbestellseite haben wir die dort einschlägigen Pflichtinformationen rosa 
unterlegt, um dem Hervorhebungserfordernis zu genügen. Die Pflichtinformationen sollten so 
hervorgehoben sein, dass sie dem Verbraucher auf den ersten Blick ins Auge fallen. Andere 
Elemente auf der finalen Seite des Bestellablaufs dürfen daher nicht in ähnlicher Weise 
hervorgehoben werden, sondern müssen gestalterisch hinter die Pflichtinformationen 
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zurücktreten. 
 
 

2. Der „Button“ auf der finalen Bestellseite 

Zunächst sollte der „Button“, also die Schaltfläche, mittels derer der Verbraucher seine 
Bestellung an den Unternehmer auslöst, so platziert werden, dass ihm eine Abschlussfunktion – 
ähnlich einer Unterschrift auf einer Vertragsurkunde – zukommt. Der Button sollte daher 
unmittelbar unterhalb der unter I. 1) genannten Pflichtinformationen platziert werden. Der Button 
darf sich auf der finalen Seite des Bestellablaufs genau einmal befinden, eine 
Mehrfachplatzierung ist unzulässig. 

Daneben dürfen sich zwischen den Pflichtinformationen und dem „Button“ keine trennenden 
Gestaltungselemente befinden. Texte, die nicht zu den Pflichtinformationen gehören und 
grafische Gestaltungselemente (etwa Checkboxen für Kenntnisnahme von AGB oder 
Kommentarfelder, Felder für Adressen, etc.) sind an dieser Stelle tabu und sollten idealerweise 
an den Seitenanfang verschoben werden. 

Von großer Bedeutung ist auch die korrekte Beschriftung des Buttons. Auf dem folgenden 
Muster der finalen Bestellseite haben wir den Button mit „Kaufen“ beschriftet.  

a) Zulässige Beschriftungen des Buttons (ab dem 01.08.2012): 

 „Zahlungspflichtig bestellen“. Diese Beschriftung ist die vom Gesetzgeber 

vorgesehene Musterbeschriftung. Wird diese verwendet, darf der „Button“ 

keinerlei weitere Beschriftung enthalten! 

 „Kaufen“ 

 „Kostenpflichtig bestellen“ 

 „Zahlungspflichtigen Vertrag schließen“ 

 „Kauf abschließen“ 

Die Beschriftung des „Buttons“ muss gut lesbar sein und darf auch im Fall der drei 
letztgenannten Beschriftungen keine überflüssigen bzw. sogar ablenkenden Zusätze 
enthalten.  

b) Beispiele unzulässiger Beschriftungen des Buttons (ab 01.08.2012): 

 „Bestellung absenden“ 

 „Weiter“ 

 „Bestellen“ 

 „Herzlich willkommen in unserem Serviceparadies. Genießen Sie ab jetzt unsere 

Angebotsvielfalt, indem Sie bei uns kaufen!“ 
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II. Gestaltungsbeispiel: Finale Bestellseite der Sell It Smart GmbH 
(Shopsystem: „Shopware“)  

Nachfolgendes Muster-Beispiel soll verdeutlichen, wie die neuen gesetzlichen Vorgaben in der Praxis 
umzusetzen sind. Dieses Muster-Beispiel ist als Vorlage für den weit überwiegenden Anteil der 
Onlineshops geeignet (in Anlage befinden sich noch weitere Beispiele für andere Shopsysteme, z.B. 
Xanario, 4SELLERS, xtcModified, Gambio, Oxid eShop Enterprise, CosmoShop, xt:Commerce 3.0.4). 
Zu Besonderheiten vgl. die Erläuterungen. 
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Nachfolgend der Ausschnitt der Musterbestellseite, der die erweiterten Pflichtinformationen sowie 

den „Button“ mit den entsprechenden Erläuterungen enthält: 

 

 

 
 

III. Weitere Erläuterungen zu den Pflichtinformationen auf der finalen 
Bestellseite 

 

1. Was sind die wesentlichen Merkmale der Ware? 

Die Bestimmung der wesentlichen Merkmale der Ware ist wohl die größte Streitfrage in der 
Praxis. Wir vertreten hier die Ansicht, dass nur die markanten Merkmale der Ware anzugeben 
sind, die typischerweise für die Kaufentscheidung des Verbrauchers von Belang sind, und dies 
ohne Weitschweifigkeit.  
 
Dazu gehören die genaue Produktbezeichnung, die jeweilige Ausführung, bei Markenprodukten 
die Marke, sofern zutreffend auch die Größe und Farbe.  
 
Zusätzlich empfiehlt es sich, die zugehörige Artikeldetailseite des vom Verbraucher jeweils 
ausgewählten Produkts mit der Angabe dessen wesentlicher Merkmale zu verlinken. Dabei bietet 
sich etwa die Verwendung des Zusatzes  

„Details…“ 
 

hinter den angeführten wesentlichen Merkmalen an. Zudem kann auch ein (verkleinertes) 
Artikelfoto, verlinkt auf die Artikeldetailseite, mit dargestellt werden. 
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Es gibt jedoch auch Stimmen, die verlangen, dass sämtliche Artikeldetails im Rahmen der 
Angabe der „wesentlichen Merkmale der Ware“ darzustellen sind. Dies bedeutet im Ergebnis, 
dass der gesamte Inhalt der jeweiligen Artikeldetailseite auf der finalen Bestellseite 
wiederzugeben ist, also etwa auch die gesetzlichen Kennzeichnungspflichten, z.B. bei weißer 
Ware oder Textilien. Dies ist gerade bei der Bestellung mehrerer unterschiedlicher Artikel nicht 
nur programmiertechnisch kaum umsetzbar, sondern führt u.E. auch zu einem 
Informationsüberschuss, der den Verbraucher mehr verwirrt als informiert. Darunter leidet 
zwangsläufig die gebotene Klarheit und Deutlichkeit der Information. 
 
Letztlich gilt es hier abzuwarten, bis die Rechtsprechung Stellung zu dieser Thematik bezieht.  

 

2. Warum wird hier keine Mindestlaufzeit angegeben? 

In unserem Beispiel werden Artikel zur einmaligen Lieferung bestellt, so dass keine 
Mindestlaufzeit anzugeben ist. Sofern Verträge mit Mindestlaufzeit geschlossen werden (etwa 
Artikel-Abos oder Dienstleistungen), muss die Mindestlaufzeit innerhalb der hervorgehobenen 
Pflichtinformationen angegeben werden. 

 

3. Warum findet sich im Muster kein Hinweis auf sonstige Zusatzkosten? 

Da in unserem Beispiel keine Zusatzkosten anfallen, die nicht vom Unternehmer abgeführt 
werden oder von ihm in Rechnung gestellt werden, bedarf es auch keines solchen Hinweises. 
Dagegen müsste etwa im Fall der Belieferung eines im Nicht-EU-Ausland ansässigen 
Verbrauchers wegen etwaig anfallender Zölle auf die zusätzlichen Kosten hingewiesen werden. 
Dies könnte z.B. durch den Hinweis 
 

„Zusätzlich fallen im Rahmen Ihrer Bestellung noch weitere Steuern oder Kosten an, die nicht 
über uns abgeführt bzw. von uns in Rechnung gestellt werden.“ 

 
im Bereich der hervorgehobenen Informationen neben der Gesamtsumme dargestellt werden. 

 

4. Angabe der Umsatzsteuer 

Die Angabe der Umsatzsteuer muss nicht neben jedem einzelnen Artikel geschehen, es genügt – 
entgegen dem obigen Beispiel – wenn die gesamte Umsatzsteuer im Rahmen der 
Aufschlüsselung des Gesamtpreises genannt wird. 
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Noch Fragen? 
 
Sie haben noch Beratungsbedarf hinsichtlich der Änderungen zur Buttonlösung oder möchten Ihre 
Änderungen auf der finalen Bestellseite nochmals anwaltlich prüfen lassen? Für den Pauschalbetrag in 
Höhe von 200,- Euro netto können Sie Ihre finale Bestellseite prüfen lassen.  
 
Wenden Sie sich hierfür an Herrn RA Nicolai Amereller unter der E-Mailadresse n.amereller@it-recht-
kanzlei.de 
 
Sie möchten nicht nur die finale Bestellseite, sondern Ihren gesamten Online-Shop anwaltlich prüfen 
lassen? Wenden Sie sich für ein Angebot an Herrn RA Jan Lennart Müller unter der E-Mailadresse 
j.mueller@it-recht-kanzlei.de 
 

 
 
Autoren des Leitfadens zur Buttonlösung 

  

 

 

 

 

 

RA Nicolai Amereller                 RA Jan Lennart Müller 

 

 

Zur IT-Recht Kanzlei:  
 

Die Münchner IT-Recht Kanzlei (www.it-recht-kanzlei.de) ist eine Sozietät, die sich unter anderem auf 
den eCommerce spezialisiert hat. Die Kanzlei bietet ihren Mandanten eine professionelle und 
umfassende juristische Beratung.  
 
Die IT-Recht Kanzlei hat bereits über 3000 Internetpräsenzen abgesichert und verfügt über einen 
fundierten Erfahrungsschatz im Bereich der wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen im geschäftlichen 
Verkehr. Die IT-Recht Kanzlei vergibt ein Prüfzeichen, mit welchem Unternehmen dokumentieren 
können, dass ihre Internetpräsenz einer ausführlichen Rechtsprüfung unterzogen wurde.  

 

Zum TÜV-SÜD s@fer-shopping: 
 

s@fer-shopping ist das Prüfsiegel des TÜV SÜD zur Zertifizierung von Online-Einkaufsvorgängen. Vor 
der Vergabe des Prüfsiegels werden Online-Händler einer umfassenden Prüfung unterzogen. Dazu 
wird eine ausführliche Bewertung des Online-Shops anhand von über 100 Einzelkriterien 
vorgenommen und es werden Testkäufe ausgeführt. Des Weiteren findet auch eine Prüfung beim 
Online-Anbieter vor Ort statt, um die zuverlässige Bestellabwicklung zu bewerten. Der Prüfkatalog 
umfasst Kriterien aus den Bereichen Organisation, Datenschutz, Datensicherheit und Online-Inhalte 
und Prozesse.  
 
Das TÜV SÜD s@fer-shopping Siegel wird von der Initiative D21, Europas größter Partnerschaft 
zwischen Politik und Wirtschaft für die Informationsgesellschaft, sowie vom Bundesjustizministerium 
empfohlen. Weitere Informationen unter www.safer-shopping.de. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.amereller@it-recht-kanzlei.de
mailto:n.amereller@it-recht-kanzlei.de
mailto:j.mueller@it-recht-kanzlei.de
http://www.it-recht-kanzlei.de/
http://www.safer-shopping.de/
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Wir bedanken uns bei folgenden Shopsystem-Anbietern bzw. Dienstleistern für die konstruktive 
Zusammenarbeit: 
 
 

 4SELLERS | logic-base GmbH, Rain am Lech, www.4sellers.de  

 designed4inspiration GmbH, München, www.abmahnsicher-shop.de 

 Gambio GmbH, Bremen, www.gambio.de 

 Markus Müller, connect the web, www.connect-the-web.de 

 MEDIJA INTERNET SERVICES, Ulrike Terhörst-Jährling, www.medija.de  

 plentySystems GmbH, Kassel, www.plentymarkets.eu 

 Rhinos Media UG, Dollern, www.rhinos-media.de 

 Sell It Smart GmbH, Berlin, http://www.sellitsmart.de 

 Via-Online GmbH, Aferbuy 2.0, www.afterbuy.de  

 xanario Ltd., Chemnitz, www.xanario.de  

 Zaunz GmbH, Puchheim, www.zaunz.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.4sellers.de/
http://www.abmahnsicher-shop.de/
http://www.gambio.de/
http://www.connect-the-web.de/
http://www.plentymarkets.eu/
http://www.rhinos-media.de/
http://www.sellitsmart.de/
http://www.afterbuy.de/
http://www.xanario.de/
http://www.zaunz.de/
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Anlage 1:  

IV. Muster Finale Bestellseite des Shopsystems Xanario (Beispiel) 

 
 
 
 
 

 
 



Leitfaden der IT-Recht Kanzlei und des TÜV SÜD s@fer-shopping Gütesiegels für Onlineshops zur Buttonlösung 

 

Copyright © 2012,  IT-Recht-Kanzlei, Keller-Stoltenhoff, Keller 
Alter Messeplatz 2 · 80339 München, Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60 

10 

Anlage 2:  

V. Muster: Finale Bestellseite der eCommerce Komplettlösung 4SELLERS 
(Beispiel) 
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Anlage 3:  

VI. Muster: Finale Bestellseite des Shopsystems Afterbuy 2.0 (Beispiel) 
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Anlage 4:  

VII. Muster: Finale Bestellseite des Shopsystems xtcModified und xt:Commerce 
3.0.4. SP2.1 (Beispiel) 
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Anlage 5:  

VIII. Muster: Finale Bestellseite des Shopsystems Gambio GX2 (Beispiel) 

 

 
 

 
 
 



Leitfaden der IT-Recht Kanzlei und des TÜV SÜD s@fer-shopping Gütesiegels für Onlineshops zur Buttonlösung 

 

Copyright © 2012,  IT-Recht-Kanzlei, Keller-Stoltenhoff, Keller 
Alter Messeplatz 2 · 80339 München, Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60 

14 

Anlage 6:  

IX. Muster: Finale Bestellseite des Shopsystems OXID eShop Enterprise (Beispiel) 
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Anlage 7:  

X. Muster: Finale Bestellseite des Shopsystems CosmoShop ECO V10 eMAX 
(Beispiel) 
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Anlage 8:  

XI. Muster: Finale Bestellseite des Shopsystems plentyMarkets (Beispiel) 
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Anlage 9:  

XII. Muster: Finale Bestellseite des Shopsystems xt:Commerce 3.0.4. SP2.1 
(Beispiel) 
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Anlage 10:  

XIII. Muster: Finale Bestellseite des Shopsystems VirtueMart (Beispiel) 

 
 
 
 

 


